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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 30.08.2011

Norm

ArbVG §97 Abs1 Z1a

Rechtssatz

Neben der Festlegung einer Höchstquote überlassener Arbeitskräfte im Verhältnis zur Stammbelegschaft gehört unter

anderem auch die Verp5ichtung des Beschäftigers, den bisherigen Leiharbeitnehmern unter bestimmten

Voraussetzungen die Übernahme in ein Dienstverhältnis anzubieten, zum zulässigen Inhalt einer Grundsatz-

Betriebsvereinbarung gemäß § 97 Abs 1 Z 1a ArbVG. Derartigen Regelungen kommt nur obligatorische Wirkung zu,

sodass sie nicht individuell einklagbar sind.
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